
  

 Amtliches Mitteilungsblatt 

 der Stadt Stolberg (Rhld.) 
  

 − Amtsblatt − 

2. JAHRGANG STOLBERG, DEN 11. JANUAR 2011 NR. 1 

 
 
Stadt Stolberg (Rhld.) Stolberg, 28.12.2010  
DER BÜRGERMEISTER 
 
EINLADUNG 
  
zu einer Sitzung des  Rates 
Sitzungskennziffer: XVI / 12 
Tag der Sitzung: Dienstag, 18.01.2011 
Ort der Sitzung: Rathaus, Ratssaal 
Beginn der Sitzung: 18:00Uhr 
 
 
Tagesordnung (Beratungspunkte): 
 
a) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
b) Feststellung der form- und fristgerechten Ladung 

sowie der ordnungsgemäßen Bekanntmachung 
der Sitzung 

c) Beschlussfassung über die Tagesordnung 
 

 
A) Öffentliche Sitzung: 
 
1. Einwohnerfragestunde (längstens 30 Minuten) 
 
2. Umbesetzung in Ausschüssen: 
 

a) Antrag der FDP-Fraktion vom 22.11.2010; 
  hier: Umbesetzung im Seniorenbeirat 

b) Antrag des Stadtsportverbandes Stolberg 
1920 e.V. vom 14.12.2010; 

  hier: Umbesetzung im AsAKS 
 
3. Bürgerantrag zur Aufstellung einer 

Gedenkskulptur für Contergangeschädigte 
  
4. Fortschreibung Jugendhilfeplan; 

hier:  Teilplan 2 - Frühe Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern in Stolberg  

 
5. Resolution zur Problematik “Motorradlärm” 
 
6. B-Plan Nr. 82/2 “Tulpenweg” 1. Änderung; 
 hier: Aufstellungsbeschluss  
 
7. B-Plan Nr. 141 “Goethe-Gymnasium”; 
 hier:  Aufstellung des Bebauungsplanes gem. 

§ 2 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 

8. B-Plan Nr. 147 “Duffenterstraße” - 1. Änderung; 
 hier: Aufstellungsbeschluss  
 
9. B-Plan Nr. 161 “KiTa Am Obersteinfeld und 94. 

Änderung FNP”; 
 hier:  Aufstellungsbeschlüsse 
 
10. Versuchsweise Getrennterfassung von 

Bioabfällen, Änderung Abfallsatzung 
 
11. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung; 
 hier:  Bereitstellung von ausreichenden 

Finanzmitteln Deckungskreis 52  
   - FREMDREINIGUNG- 

 
12. Sonstige U.I. von Fahrzeugen; 
 hier:  Bereitstellung von überplanmäßigen 

Haushaltsmitteln 
 
13. Brandschutzsanierung OGS Prämienstr. 
 hier:  Bereitstellung der Finanzmittel für 2011 
 
14. Organisationsberatung durch die Gemeinde-

prüfungsanstalt NRW (GPA); 
 hier: Mittelbereitstellung 
 
15. Informationsvorlage zur Zinsentwicklung 
 
16. Erlass einer Satzung über die Festsetzung des 

Kassenkredites 
 
17. Teil- und unrentierliche Investitionen 2011  
 
18. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der 

Geschäftsordnung des Rates; Mitteilungen 
 

 
B) Nichtöffentliche Sitzung: 
 
1.  Personalausstattung Amt für Finanzwesen;
 hier: Abt. Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung 
 
2. Besetzung der Fachbereichsleiterstelle 2 
 
3. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der 

Geschäftsordnung des Rates; Mitteilungen 
 
Ferdi Gatzweiler 
Bürgermeister 
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Änderungssatzung vom 22.12.2010 
der Satzung der Stadt Stolberg (Rhld.) über die 
Inanspruchnahme von Angeboten in der Kinder-
tagespflege und die Erhebung von Elternbeiträgen 
im Rahmen der Inanspruchnahme von Angeboten 
in Kindertageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege vom 28. 05. 2008 - Kinderfördersatzung 
(Kfs) -  
 
 

Präambel 
 
Der Landesgesetzgeber hat in dem Gesetz zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern (Kinder-
bildungsgesetz –KiBiz-) die Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unter 
den Aspekten Erziehung, Bildung, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und qualitativer Gleichwertigkeit der 
Betreuungsangebote landesrechtlich zusammenge-
fasst. 
 
Die Jugendämter der Städte Alsdorf, Eschweiler, 
Herzogenrath, Stolberg und Würselen haben das 
gemeinsame Ziel, die Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
nach einheitlichen Maßstäben abzuwickeln. Dies dient 
der Rechtssicherheit, Transparenz und Akzeptanz für 
die Familien in der Städteregion Aachen.  
 
Vor diesem Hintergrund und aufgrund der §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO-NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. S. 2023), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 
950) i.V.m. §§ 23, 24, 90 SGB VIII des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch, neugefasst durch Bekannt-
machung vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 3134), zuletzt 
geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 06.07.2009 
(BGBl. I S. 1696), sowie der §§ 4, 17 und 23 des 
Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von 
Kindern (Kinderbildungsgesetz –KiBiz-) vom 
30.10.2007 (GV. NRW. S. 462) hat der Rat der Stadt 
Stolberg (Rhld.) am 13.07.2010 nachfolgende 
Änderungssatzung beschlossen.  
 
 

§ 1 
 

Änderung der Kinderfördersatzung -(Kfs)- 
 
Die Satzung der Stadt Stolberg (Rhld.) über die 
Inanspruchnahme von Angeboten in der Kinder-
tagespflege und die Erhebung von Elternbeiträgen im 
Rahmen der Inanspruchnahme von Angeboten in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
vom 28.05.2008 -Kinderfördersatzung -(Kfs)- wird wie 
folgt geändert: 
 
 
 
 

1. § 2 wird durch den folgenden § 2 ersetzt: 
 

§ 2 Örtlicher Geltungsbereich 
 

(1) Die Satzung gilt für Kinder, die in Nordrhein-
Westfalen ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben und die ein Betreuungsangebot im 
Bereich des Jugendamtes Stolberg (Rhld.)  
als örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe (Jugendamtsbereich) in Anspruch 
nehmen. 

 
(2) Die Förderung in Kindertagespflege setzt 

voraus, dass die Tagespflegeperson und das 
Kind seinen/ihren  gewöhnlichen Aufenthalt 
im Jugendamtsbereich haben. 
 

(3) Hat das Kind in einem anderen Jugend-
amtsbereich seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
als die Tagespflegeperson und ist eine 
Betreuung bei dieser Tagespflegeperson 
erforderlich, erfolgt die Finanzierung durch 
das Jugendamt, in dessen Bereich das Kind 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die 
Regelungen zur Zuständigkeit und Kosten-
erstattung nach dem SGB VIII bleiben 
unberührt. 

 
2. § 5  wird wie folgt geändert: 

 
Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
Eine Eingewöhnungsphase von bis zu einem 
Monat kann berücksichtigt werden. 
 

3. In § 6 wird nach der Zahl „14“ der Buchstabe „a“ 
eingefügt. 

 
4. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird um den Klammerzusatz 
 „(Sachaufwand und Förderleistung)“ ergänzt. 
 

b) Die Höhe der Geldleistungen  werden wie 
folgt festgesetzt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*nur für kombinierte Betreuung in einer 
Kindertageseinrichtung und in Kinder-
tagespflege (§ 4 Abs. 2 l. Satz) 

 
5. Die §§ 12 und 13 werden durch folgende §§ 12 

und 13 ersetzt: 
 

 Wochenstunden Leistungssatz 
monatlich 

1 über 10 und bis 15 Std.* 240 € 
2 über 15 und bis 20 Std. 320 € 
3 über 20 und bis 25 Std. 400 € 
4 über 25 und bis 30 Std. 480 € 
5 über 30 und bis 35 Std. 560 € 
6 über 35 und bis 40 Std. 640 € 
7 über 40 Std. 720 € 
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§ 12 Unfallversicherung 
 

(1) Selbständig tätige Tagespflegepersonen sind 
verpflichtet, sich innerhalb einer Woche nach 
Aufnahme ihrer Tätigkeit bei der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege anzumelden. 

 
(2) Der Tagespflegeperson werden auf Antrag 

monatlich die nachgewiesenen Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung erstattet.  

 
 § 13 Aufwendungen zur Alterssicherung 
 

(1) Der Tagespflegeperson werden auf schrift-
lichen Antrag die nachgewiesenen hälftigen 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung erstattet.  

 

(2) Erstattungsfähig sind die nachgewiesenen 
hälftigen Aufwendungen für eine Ver-
sicherung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, soweit Versicherungspflicht auf-
grund der Tätigkeit in der Kindertagespflege 
besteht. 

 
(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht 

vor, sind die nachgewiesenen hälftigen Auf-
wendungen für Altersvorsorgeverträge nach 
dem Gesetz über die Zertifizierung von Alters-
vorsorgeverträgen (Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetz –AltZertG-) bis zur Höhe 
des Mindestbeitrages in der gesetzlichen 
Rentenversicherung erstattungsfähig. 

 
 
6. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt: 
 

§ 13 a Aufwendungen zur Kranken- und 
Pflegeversicherung 

 
(1) Der Tagespflegeperson werden auf schrift-

lichen Antrag die nachgewiesenen hälftigen 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Kranken- und Pflegeversicherung erstattet. 

 
(2) Erstattungsfähig sind 
 
- die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen 

zur freiwilligen Versicherung in der gesetz-
lichen Kranken- und Pflegeversicherung laut 
Beitragsrechnung, soweit die Einkünfte aus 
der Tagespflege die selbständige Ver-
sicherungspflicht auslösen bzw. 

- die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen 
zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung 
für die Tagespflegeperson bis zur Höhe des 
Mindestbeitrages der gesetzlichen Kassen. 

(3) Nicht erstattungsfähig sind Aufwendungen 
 
- zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung 

von Familienmitgliedern der Tagespflege-
person, 

- für Zusatzversicherungen (insbesondere Aus-
landskrankenversicherungen, Zahnzusatzver-
sicherungen, Einzelzimmerzuschlag), oder 

- soweit die Tagespflege nicht ursächlich für die 
Versicherung ist (insbesondere bei sonstigen 
Einkünften wie Unterhaltsleistungen und einer 
weiteren Berufstätigkeit).“ 

 
7. Nach § 14 wird folgender § 14 a eingefügt: 
 

§ 14 a Verwendungsnachweis 
 

(1) Die Verwendung der nach dieser Satzung 
gewährten Geldleistungen ist dem Jugendamt 
nach Aufforderung nachzuweisen. 

 
(2) Bei der Ermittlung der Angemessenheit der 

Aufwendungen im Sinne der §§ 12 – 13 a 
erfolgt keine Differenzierung nach privat oder 
öffentlich finanzierter  Kindertagespflege.“ 

 
8. In § 16 Abs. 1 Satz 2 wird der Begriff 

„Auskehrung“ durch den Begriff „Auszahlung“ 
ersetzt. 

 
9. § 21 wird aufgehoben. 
 

 
§ 2 Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Änderungssatzung vom 22.12.2010 
der Satzung der Stadt Stolberg (Rhld.) über die 
Inanspruchnahme von Angeboten in der Kindertages-
pflege und die Erhebung von Elternbeiträgen im 
Rahmen der Inanspruchnahme von Angeboten in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
vom 28.05.2008 - Kinderfördersatzung (Kfs) - wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Satzungs-
beschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Stolberg (Rhld.) vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Stolberg (Rhld.), den 22.12.2010 
 
Ferdi Gatzweiler 
Bürgermeister 
 
 
 

Satzung 
für Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte 

der Stadt Stolberg 
vom 01.12.2010 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/ 
SGV NRW 2023), der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712/ SGV NRW 610) sowie der §§ 1, 4, 5 und 6 des 
Gesetzes über die Aufnahme von Aussiedlern, 
Flüchtlingen und Zuwanderern (Landesaufnahme-
gesetz – LAufG -) vom 28. Februar 2003 (GV NRW S. 
95/ SGV NRW 24), des § 1 des Gesetzes über die 
Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge 
(Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG -) vom 28. 
Februar 2003 (GV NRW S. 93/ SGV NRW 24) und 
des § 14 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden(Ordnungsbehördengesetz – 
OBG -) vom 13. Mai 1980 (GV NRW S. 528/ SGV 
NRW 2060),  in den jeweils z. Zt. gültigen Fassungen, 
hat der Rat der Stadt Stolberg in seiner Sitzung am 
26.10.2010 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Rechtsform und Zweckbestimmung 
 
(1)  Die Stadt Stolberg betreibt folgende Übergangs-

heime und Obdachlosenunterkünfte: 
- Wiesenstr. 90, 92 und 94 
- Kelmesberg 1 – 8 
als nicht rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts. 

 
(2) Die Gebäude Wiesenstr. 92 und 94 dienen der 

vorübergehenden Unterbringung  
 

von Aussiedlerinnen / Aussiedlern / Spätaus-
siedlerinnen / Spätaussiedlern und Zuwander-
innen / Zuwanderern (§ 2 des Landesaufnahme-
gesetzes - LaufG -).  

 
(3) Das Gebäude Wiesenstr. 90 ist zur vorüber-

gehenden Unterbringung 
 

von ausländischen Flüchtlingen (§ 2 des 
Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme 
ausländischer Flüchtlinge – FlüAG –) 
 
zu nutzen. 

 
(4) Die Gebäude Kelmesberg 1 – 8 sind vorgesehen 

für die vorübergehende Unterbringung von 
Obdachlosen (§ 14 des Gesetzes über Aufbau 
und Befugnisse der Ordnungsbehörden - OBG -). 

 
§ 2 Benutzungsverhältnis 

 
(1)  Die öffentliche Einrichtung dient der 

vorübergehenden Unterbringung der betroffenen 
Personengruppen und der Beseitigung der 
Wohnungslosigkeit.  

 
(2)  Über die Belegung der öffentlichen Einrichtung 

entscheidet die Stadt Stolberg nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Sie ist berechtigt, im 
Rahmen der Kapazität und der Sicherung einer 
geordneten Unterbringung nach ihrer 
Entscheidung bestimmte Wohnräume nach Art, 
Größe und Lage zuzuweisen, entsprechende 
Änderungen von Zuweisungen zwecks Verlegung 
innerhalb einer Unterkunft oder auch zwecks 
Verlegung in eine andere Unterkunft. Ein 
Anspruch auf ein Verbleiben in einer bestimmten 
Unterkunft besteht nicht.  

 
(3)  Die Aufnahme in eine Einrichtung begründet ein 

öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis. 
Rechte und Pflichten des Bewohners ergeben 
sich aus dieser Satzung und der jeweils geltenden 
Benutzerordnung für die betreffende Unterkunft. 

 
 

§ 3 Einweisung 
 
(1)  Der Wohnraum in der öffentlichen Einrichtung 

wird durch schriftliche Einweisungsverfügung des 
Bürgermeisters zugewiesen. Die Zuweisung 
erfolgt jederzeit widerruflich. Mit dem Widerruf 
erlischt das Recht auf Benutzung des 
zugewiesenen Wohnraums. 

 
(2)  Bei der Aufnahme in eine Unterkunft erhält der 

Benutzer gegen schriftliche Bestätigung: 
 - die Einweisungsverfügung, in der die unterzu-

bringende(n) Person(en), die Unterkunft und 
die Höhe der Benutzungsgebühren be-
zeichnet sind, 

- einen Abdruck dieser Satzung und der 
Benutzerordnung, 

- Unterkunftsschlüssel. 
 
(3) Ein Anspruch auf Einweisung in eine bestimmte 

Unterkunft besteht nicht. 
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(4) Durch die Einweisung und Aufnahme in eine der 
Unterkünfte gemäß § 1 Abs. 1 dieser Satzung ist 
jeder Benutzer/jede Benutzerin verpflichtet, 
- die Bestimmungen dieser Satzung und der 

Benutzerordnung zu beachten, 
- den mündlichen Weisungen der mit der 

Aufsicht und der Verwaltung der Unterkunft 
beauftragten Bediensteten der Stadt Stolberg 
Folge zu leisten.  

 
(5) Die Einweisung kann widerrufen werden, wenn  

- dem Benutzer/der Benutzerin anderweitig 
ausreichender Wohnraum zur Verfügung 
steht, 

- der Eingewiesene die endgültige wohnungs-
mäßige Unterbringung aus von ihm zu 
vertretenen Gründen verhindert oder ablehnt, 

- der Benutzer/die Benutzerin in einem 
schwerwiegenden Fall oder wiederholt trotz 
Mahnung gegen die Bestimmungen dieser 
Satzung und die jeweils geltende Benutzer-
ordnung verstößt, 

- der Benutzer/die Benutzerin nachweislich 
nicht in der Unterkunft wohnt. 

 
(6) Der Benutzer/die Benutzerin hat das Übergangs-

heim bzw. die Unterkunft unverzüglich zu räumen, 
wenn 
- er/sie seinen/ihren Wohnsitz wechselt 

und/oder 
- die Einweisung widerrufen wird. 

 
§ 4 Benutzungsgebühren 

 
(1)  Die Nutzung von Wohnraum gemäß dieser 

Satzung ist entgeltlich. Durch die Stadt Stolberg 
werden für die Benutzung ihrer Unterkünfte und 
Übergangsheime Benutzungsgebühren erhoben. 

 
(2)  Die Höhe der Benutzungsgebühr ergibt sich aus 

der Grundgebühr für die zugewiesene Netto-
Wohnfläche und anteiliger Gemeinschafts-
wohnfläche pro qm und Monat, den Pauschalen 
für Neben- und Verbrauchskosten, Heizkosten 
sowie der ggf. festzusetzenden Stromkosten-
pauschale. 
 
a) Die Grundgebühr beträgt 

 - in den Übergangsheimen für Aus-
siedler(innen) Wiesenstr. 92 und 94 8,86 
Euro/qm/Monat 

 - in dem Übergangsheim für Asyl-
bewerber(innen)  

  11,20 Euro/qm/Monat 
  - in den Unterkünften für Obdachlose  

Kelmesberg 1 – 8  
4,64 Euro/qm/Monat 

 
b) Neben der Grundgebühr werden für die 

entstehenden Neben- und Verbrauchskosten 
folgende Pauschalen erhoben: 

- in den Übergangsheimen für Aus-
siedler(innen) u. Asylbewerber(innen)  
Wiesenstr. 90, 92 und 9 
3,19 Euro/qm/Monat 

- in den Unterkünften für Obdachlose  
Kelmesberg 1 – 8 
1,96 Euro/qm/Monat 

 
c) In den Übergangsheimen Wiesenstr. 90, 92 

und 94 wird eine Heizkostenpauschale in 
Höhe von 1,49 Euro/qm/Monat erhoben. 
  

d) Da grundsätzlich in den Übergangsheimen 
Wiesenstr. 90, 92 und 94 sowie bei 
Einweisung mehrerer Einzelpersonen in die 
Wohnungen der Obdachlosenunterkünfte 
Kelmesberg 1 bis 8 eine Abrechnung des 
Stromverbrauchs nicht individuell zwischen 
Stromanbieter und Benutzer möglich ist, wird 
in diesen Fällen eine Stromkostenpauschale 
von 31,50 Euro/Person/Monat erhoben. 
Nutzen mehrere Familien- oder Haushalts-
angehörige Wohnraum gemeinsam, wird für 
jede weitere Person ein Zuschlag von 10,00 
Euro pro Monat 
berechnet.  

 
§ 5 Gebührenpflicht 

 
(1) Gebührenpflichtig ist die/derjenige, der durch 

Verfügung des Bürgermeisters in eine Unterkunft 
bzw. ein Übergangsheim eingewiesen wird. 
Nutzen mehrere volljährige Familien- oder Haus-
haltsangehörige Wohnraum gemeinsam, so 
haften sie für die Zahlung der Gebühren als 
Gesamtschuldner. Dies gilt nicht für rückständige 
Gebühren, die in der Zeit entstanden sind, in der 
die betroffenen Personen noch minderjährig 
waren und kein eigenes Einkommen erzielt 
haben.  

 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tag an, 

von dem der/die Gebührenpflichtige die 
Unterkunft nutzt oder aufgrund der Einweisungs-
verfügung nutzen kann. Sie endet mit dem Tag 
der ordnungsgemäßen Übergabe der Unterkunft 
gemäß § 3 Abs. 7 dieser Satzung. Vorüber-
gehende Abwesenheit lässt die Gebührenpflicht 
unberührt.  

 
(3) Die Benutzungsgebühr ist spätestens am 3. 

Werktag nach Einweisung in die Unterkunft bzw. 
das Übergangsheim und in der Folgezeit 
spätestens zum 3. Werktag eines jeden Monats 
im Voraus zu entrichten. Soweit sich die 
Benutzung nicht auf einen vollen Monat erstreckt, 
wird für jeden Tag des angebrochenen Monats 
1/30 der monatlichen Benutzungsgebühr 
berechnet. Zuviel entrichtete Gebühren werden 
erstattet.  
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Es wird bestätigt, dass entsprechend den 
Bestimmungen des § 2 Abs. 1 und 2 der Bekannt-
machungsverordnung verfahren wurde.  

§ 6 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am  01. 01. 2011 in Kraft. 
Gleichzeitig treten folgende Satzungen außer Kraft:  
- Satzung über die Fortführung einer 

unselbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts 
auf dem Gebiet der Unterbringung von 
Aussiedlern und über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung dieser Unterkünfte vom 
15.05.2007 

Die öffentliche Bekanntmachung dieser Satzung wird 
hiermit angeordnet. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

- Satzung über die Fortführung einer 
unselbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts 
auf dem Gebiet der Unterbringung von 
Asylbewerbern und über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung dieser Unterkünfte 
vom 19.12.2001 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, - Satzung über die Fortführung einer 

unselbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts 
auf dem Gebiet der Unterbringung von 
Obdachlosen in den städt. Obdachlosen-
unterkünften und über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung dieser Unterkünfte 
vom 19.12.2001. 
 
 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.  Bekanntmachungsanordnung 

  
Stolberg, 01.12.2010 Der Wortlaut der Satzung für Übergangsheime und 

Obdachlosenunterkünfte der Stadt Stolberg vom 
01.12.2010 stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 
26.10.2010 überein. 

 
Ferdi Gatzweiler 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegen eines redaktionellen Fehlers wird die im Amtsblatt Nr. 1 der Stadt Stolberg (Rhld.) vom 21. 12. 2010 
veröffentlichte Anlage zur Satzung vom 17. 12. 2009 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren in der Stadt Stolberg (Rhld.) in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 08. 12. 2010 
hiermit als Vollversion erneut öffentlich bekannt gemacht. 
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